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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Ihnen diesen aktuellen Mandantenrundbrief präsentieren zu 
können. Bei weitergehenden Fragen berate ich Sie gerne auch in einem persönli-
chen Gespräch, 
 
Ihre Maren Jackwerth 

Mandantenrundbrief vom 29.06.2009 

 
 
 
 

Beratungsschwerpunkte der Kanzlei Jackwerth 
 

• Erbrecht/Eheverträge 
• Stiftungsrecht/Vereinsrecht 
• Gesellschaftsrecht/Handelsrecht 
• Unternehmensgründung/-nachfolge 

 
In meinem letzten Mandantenrundbrief hatte ich die obigen Tätigkeitsschwer-
punkte der Kanzlei Jackwerth näher dargelegt. Selbstverständlich trete ich 
hierbei auch vor Gericht auf. 
 
Darüber hinaus möchte ich aber darauf hinweisen, dass ich mit einer Mediation-
sausbildung bei der FernUni Hagen begonnen habe, die ich in Kürze abschließen 
werde. 
Mediation ist entgegen der Bestreitung eines Gerichtsverfahrens unter Einbin-
dung eines Rechtsanwalts eine freiwillige Möglichkeit, um unter der Leitung eines 
Mediators mit dem Streitgegner zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. 
Bei einem Gerichtsverfahren wird das Gericht bemüht und der Richter entschei-
det schlussendlich über den Ausgang des Verfahrens, indem dieser ein Urteil 
spricht. Im Zweifel erhält nur eine Partei Recht, es sei denn es wird ein Vergleich 
geschlossen. 
Bei der Mediation dagegen werden die Parteien angeleitet, die Gründe hinter dem 
eskalierten Streit zu suchen und mit Blick in die Zukunft selber eine Lösung zu 
finden, die beiden Parteien gerecht wird. Das ist vor allem interessant, wenn ein 
Rechtsstreit droht, bei dem viele teure Gutachten (Bewertung einer Firma oder 
einer Immobilie) nötig sein werden, eine lange Verfahrensdauer zu erwarten ist 
oder aber Kinder/Familienangehörige involviert sind. Mithin sind damit Fälle 
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gemeint bezüglich einer Unternehmensnachfolge, einer Streitigkeit unter Ge-
schäftsleuten oder in einer Erbrechtsangelegenheit. Hierbei ist hervorzuheben, 
dass ein Mediationsverfahren meist in kürzerer Zeit abgewickelt werden kann, 
die Parteien sich danach weiterhin oder wieder in die Augen sehen können und 
meist die Kosten gegenüber einem streitigen Gerichtsverfahren geringer gehalten 
werden können.  
Als Anwaltsmediatorin bin ich somit nach Abschluss der Ausbildung in der Lage - 
neben der klassischen Anwaltstätigkeit - in sinnvollen Situationen eine Mediation 
anzubieten und damit zu helfen, eine Rechtsstreitigkeit zu vermeiden. 
 
 
 

Familienrechtsreform und neues Unterhaltsrecht 
 
Ich möchte anmerken, dass die Familienrechtsreform ab dem 01. September 
2009 greift. Damit sind in erster Linie Änderungen im Verfahrensrecht gemeint. 
Seit Kurzem aber gilt bereits das geänderte Unterhaltsrecht. 
Danach ist einem geschiedenen Partner, der die Kinder betreut, im Regelfall 
zumutbar, nach Erreichen des 3. Lebensjahres des jüngsten Kindes einer Arbeit 
nachzugehen. Entsprechend verkürzt sich dadurch der Anspruch auf Unterhalts-
zahlungen. 
Dazu ist zu sagen, dass wir sehr weitreichende Regelungen in Deutschland zur 
Absicherung der geschiedenen Partner und deren Kinder haben. Viele andere 
Länder in der Welt kennen solche weit reichenden Schutzvorschriften nicht. 
Dieses hat sich auch durch die Reform grundsätzlich nicht geändert. So sind 
Eheverträge als sittenwidrig einzustufen, wenn sie einen Ehepartner von Anbe-
ginn erheblich benachteiligen und dieser zum Beispiel durch eine Schwanger-
schaft keine Möglichkeit sieht, sich gegen einen solchen Ehevertrag zu wehren. 
Allerdings hat sich die Gesellschaft geändert. So ist es durchaus üblich geworden, 
mehrfach zu heiraten mit der Konsequenz, dass aus mehreren Verbindungen 
Kinder hervorgehen.  
Hier wird nun in Zukunft der Kindesunterhaltsanspruch aller Kinder jeglichen 
Ansprüche der geschiedenen Ehefrauen vorangestellt.  
An meinen Ausführungen zeigt sich, dass es durchaus Sinn macht, im Vorfeld 
einer Ehe einen Ehevertrag zu bedenken und abzuschließen: Gerade wenn ein 
Ehepartner die Kindeserziehung übernimmt und dadurch Karriereeinbußen 
hinnimmt, erscheint ein interessengerechter Unterhaltsausgleich im Ehevertrag 
und Regelungen, wann er wieder einer Arbeit nachzugehen hat, sinnvoll. Eine 
solche Regelung kann dann willentlich auch von der gesetzlichen Regelung 
abweichen. 
Die Kanzlei Jackwerth berät Sie gerne hinsichtlich eines Ehevertrags, auch mit 
internationalem Hintergrund. 
 
 
 

Artikel über die Errichtung einer Treuhandstiftung 
 
Treuhandstiftungen werden unter einem Träger errichtet, der die Treuhandstif-
tung  nach außen vertritt.  
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Haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (Mini-GmbH) 

 
Noch zeichnet sich nicht ab, ob das MoMiG den gewünschten Erfolg bringt. Ziel 
war es, die Flucht in die britische Limited zu stoppen, indem die Gründungskos-
ten für eine Mini-GmbH gering gehalten werden können. Die Kosten belaufen sich 
ohne Einschaltung eines Anwalts und eines Steuerberaters auf ca. 400 EUR. 
Allerdings hat eine so genannte Mini-GmbH nicht die gleiche Wertigkeit wie eine 
sonstige GmbH, da sie ohne Kapitalausstattung im Rechtsverkehr startet. Ab 
Arbeitsaufnahme muss sie ein Viertel ihres Jahresgewinns ansparen und als 
Einlage einbringen, bis die Mindestkapitaleinlage von 25.000 EUR einer GmbH 
erreicht ist. Ab da kann dann eine Mini-GmbH auch in eine „große“ GmbH 
umgewandelt werden. 
Bis dahin aber ergeben sich bei einer Mini-GmbH in der Regel Probleme bei der 
Beschaffung von Finanzierungsmitteln oder beim Eingehen von Lieferantenver-
bindungen, da die Zulieferer meist zusätzliche Sicherheiten fordern werden. 
Ein Argument für die britische Limited bleibt zudem, dass dort Übertragungen 
von Gesellschaftsanteilen nahezu formlos erfolgen können. Werden GmbH-
Anteile übertragen, bedarf es hingegen eines notariellen Vertrags.  
 
 
 

Stiftertag des Bundesverbands deutscher Stiftungen in Hannover vom 
06. Mai bis 08. Mai 2009 

 
 
Auch in diesem Jahr fand wieder die Jahresversammlung des Bundesverbandes 
deutscher Stiftungen statt. 
Es fanden sich über 1.500 Stifter, Mitarbeiter von Stiftungen, Freunde des 
Stiftungswesens in Hannover zusammen, um über aktuelle Tendenzen in der 
Stiftungslandschaft zu sprechen. 
Hervorzuheben ist, dass in diesem Jahr auf das Thema Kooperationen von 
Stiftungen abgestellt wurde – nach dem Motto: Nur gemeinsam sind wir stark. 
 
Zudem hat sich ein eigenes Forum Frauenstiftungen herausgebildet. Hintergrund 
ist die Tatsache, dass Frauen anders stiften als Männer. In diesem Frauenforum 
können sich Stiftungsinteressierte, Stifterinnen und Mitarbeiterinnen in gemein-
nützigen Organisationen über ihre Arbeit und ihre Projekte austauschen. 
 
 
 

Artikel in der Rheinischen Post über den Verband  
deutscher Unternehmerinnen (VdU) 

 
Der VdU ist ein Unternehmerinnenverband, der sich 1954 gegründet hat. 
Damals war Ziel des Verbandes, dass unternehmerisch tätige Frauen sich 
untereinander in Bezug auf die Ausübung ihrer Tätigkeit austauschen konnten. 
Heutzutage hat sich die Ausrichtung des Verbandes leicht gewandelt. So dient 
der VdU dem Vernetzen und insbesondere stellt der VdU die Stimme für die 
Unternehmerinnen in Berlin dar. Bei vielen Gesetzgebungsverfahren werden im 
Vorfeld die einzelnen Fachverbände eingebunden. In diese Prozesse ist der VdU 
für die Unternehmerinnen involviert und bringt die Vorstellungen und Wünsche 
der Unternehmerinnen ein. Hierbei ist insbesondere unsere Präsidentin, Frau 
Ledendecker, mit ihrem unermüdlichen Engagement zu erwähnen. Sie hat in der 
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letzten Zeit durch viele Interviews den VdU in der Presse vermehrt präsent 
gemacht. 
 
Den Artikel in der Rheinischen Post vom 17. April 2009 können Sie hier lesen: 
 

 
 
 
 

3. Gesetzentwurf zur Patientenverfügung 
 
Der Bundesgerichtshof hatte bereits 2003 dem Gesetzgeber aufgetragen, eine 
Klarstellung der Verfahrensregeln bei der Umsetzung von Patientenverfügungen 
vorzunehmen. Dennoch hat es bis Juni 2009 gebraucht, bis einer der drei 
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Entwürfe nun im Bundestag verabschiedet wurde. Es soll – nach Abschluß des 
Gesetzgebungsverfahrens - am 01. September 2009 in Kraft treten. 
 
Der nun verabschiedete Entwurf stammt von einer fraktionsübergreifenden 
Gruppe unter Herrn Joachim Stünker (SPD). Danach sind Patientenverfügungen 
immer verbindlich, selbst wenn in diesen medizinische Behandlungen gerade in 
der Zeit, in der sich der Einzelne nicht mehr äußern kann, bei schwerer Krankheit 
ausgeschlossen wurden. Das bedeutet, dass schriftliche Verfügungen selbst zum 
Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, wie der Einstellung einer künstlichen 
Ernährung, immer umzusetzen sind. Allerdings wird vorab von dem Arzt und dem 
Betreuer die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation geprüft und nur wenn 
sich beide einig sind, dass der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen dem 
Wunsch des Patienten entspricht, wird die Behandlung dann tatsächlich abgebro-
chen. In Zweifelsfällen wird das Vormundschaftsgericht angerufen. 
 
Damit ist nunmehr endlich Rechtssicherheit geschaffen worden. Insbesondere gilt 
dies für die über 8 Mio. Bundesbürger, die bereits eine Patientenverfügung 
aufgesetzt haben.  
Allerdings ist zu hoffen, dass sich bald nur noch eindeutige und verbindliche 
Muster über Patientenverfügungen verbreiten. Die vielen bislang im Internet 
abrufbaren Muster manifestieren aus meiner Sicht oft nur ungenügend den 
Willen des Patienten. 
 
 
 
 
Dieser Mandantenbrief wurde sorgfältig recherchiert; für die Richtigkeit 
wird dennoch keine Haftung übernommen. Insbesondere spiegelt dieser 
Mandantenbrief nicht alle in Kürze anstehenden Rechtsänderungen wider, 
sondern gibt nur einen Überblick über wichtige anstehende Änderungen im 
Bereich des Erbrechts, des Stiftungsrechts sowie der Unternehmensnach-
folge. Für Rückfragen steht die Kanzlei Jackwerth gerne zur Verfügung. 
 
 
Wer diesen Mandantenbrief nicht mehr beziehen möchte, möge dieses 
bitte per Mail mitteilen – Sie werden dann umgehend aus dem Verteiler 
genommen. Die Mail senden Sie bitte an: info@kanzlei-jackwerth.de
 
 
 
Impressum: 
 
Kanzlei Jackwerth  
Erbrecht, Stiftungsrecht, 
Unternehmensnachfolge und  
Gesellschaftsrecht 
 
Königsallee 14 
40212 Düsseldorf 

Telefon: 0211-66879-44 
Telefax: 0211-66879-45 
E-Mail: info@kanzlei-jackwerth.de 
Web:  www.kanzlei-jackwerth.de  
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